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‚M? 26. Oels, den 15. Juni 1877. 15 Jahrg.
Amtlirher Theil.

A. Bekanntmachungen des Königlichen Landraths-Amts.
Nr. 206, Oels, den 13. Juni 1877.

Für die Zeit bis zum 1. October 1877 habe ich
die Bureausiuuden für die landräthliche und Kreis-
AusschußsVerwaltung des Vormittags auf 7 bis 12 Uhr
und des Nachmittags auf 3 bis 6 Uhr festgesetzt.
Dies ist den Kreisbewohnern durch die Orisbehörden
zur Kenntniß zu bringen.

m-

Nr. 207, Breslau, den l. Juni 1877.

Es ist zu meiner Kenntniß gelangt, daß die
Vorschrift des § 46, Absatz 3 des Reichsgesetzes vom
6. Februar 1875, nach welcher die Bekanntmachung
des Aufgebots während zweier Wochen an dem Raths-
ober Gemeindehaufe oder an der sonstigen, zu Bekannt-
machnngen der Gemeindebehörde bestimmten Stelle
auszuhängen ist, namentlich bei den ländlichen Ge-
meindebehörden eine verschiedene Anwendung findet.

Jch nehme daher Gelegenheit, aus Nachstehendes
hinzuweisen: . « «

l) Rucksichtlich des im vorcitrrien Paragraphen vor-
geschriebenen Zeitraums fis-: den Aushang des
Aufgebots ist daran festzu-,alten, daß zwischen
dem Tage des Aushangs und der Abnahme
14 volle Kalendertage liegen müssen, so daß also
der Tag des Aushängens und der Wiederab-
nahme nicht mitzurechnen ist. (Vergl. Anmerkung
zu Formular E 1 der Ausführungs-Verordnung
des Bundesraths vom 22. Juni 1875.) «

2) Jm Fall der Aushangabgerissen oder beschädigt
wird, ist derselbe baldrnsiiglichst zu erneuern, und
die Frist um die Zahl Eber Tage, an welchen das
Aufgebot nicht ausgehajrigen hat, zu verlängerten

 

W-—«.-Läßt-sich diese Anzahl der Tage nicht fest--
stellen, so ist der nochmalige Aushang des Aufz-
gebots während der völlen 14tägigen Frist zu
bewirken.
Euer Hochwohlgeboren ersuche ich ergebenst, hier-

nach die Gemeindebehörden des Kreises mit geeigneter
Anweisung zu versehen.

Der Ober-Präsident.
gez.: von Puttkamer.

Oels, den 9. Juni 1877.
Vorstehenden Erlaß bringe ich hierdurch zur

Kenntniß der Gemeindebehörden des Kreises mit dem
Veranlassen, genau nach demselben zu verfahren.

Nr. 208. “*-

 

Breslau, den 2. Juni 1877.

Bekanntmachnng
Betrifft die Einziehung der Feuer-Societäts-Bei-

träge pro 1. Semester 187 7.
Die von den Theilnehmern der ProvinzialiLands

Feuer-Societät nach § 25 des Reglements für das
erste Hnldjahr 1877 zu leistenden ordentlichen Jmnwi
biliar-VersicherungssBeiträge in Höhe eines Lijzsachen
Simplunis sind vom 1.. bis 31. Juli d. J. an die
Qrtserheber zu zahlen und von diesen an die« betreffende
Kreis-Kasse abzulieferm Nach Ablauf dieser Frist
werden etwaige Rückstände durch Execution eingezogen,
und), wenn letztere erfolglos sein sollte, die betreffen-
den Versicherungen gelöscht werben. Bis zum 3.
August er. sind etwaige Reste der- Kreis-Kasse dor-
schriftsmäßig nachzuweisen «

« Die Oriserheber-Tantieme kann der Kreis-Kasse
angerechnet werben, wenn die Beiträge in der betref-

f senden Ortschaft ohne Reste eingezogen sind.

i 
Ueber die Zulässigkeit eines iheilweifen Eriasses

der Beiträge pro 1877 wird, wie früher, zu Ende des
Jahres befunden werden. f

Die ProvinzialsLand-Feuer-SocietätssDireetion
— v. Uthmanu.

Dem, ben’8. Juni 1877.
Vorstehende Aufforderung bringe ich hiermit zur

Kenntniß der SoeietätssTheilnehkner und veranlasse
die Guts- und Gemeindevorstände des Kreises, die

»s·Beii-räge«vonssden Associaten im Monat Juli ers-eins-
zuziehen und die Ablieferung dersekben mit den«-Juli-
Steuern durch die Ortserheber xkbei der hkzsigen
Königlichen Kreis-· Steuerkasse richtzeitig bewirken
zu lassen.

Der Kreis-Feuer-SoeietätsiDirector
Königliche Landrath
von Rosenberg.
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VII-. 209, BTesliiizh bei: 2. Juni 187g.

Zur Beseitigung von Zweifeln, in welcher Weise
die Controlen der DesiiiseetionssArbeiten in den Eisen-
bahn-Desinfections-Anstalten Seitens der Ortspolizei-
Behörden und der. zuständigen Veterinär-Beamten
auszuführen sind, wird Folgendes hiermit bestimmt:

Die Mitwirkung der OrtsvolizeisVerwaltungen
bei den Desinsertionen der Eisenbahnwagen zur Be-
seitigung von Ansteckungsstoffen bei Biehbesördernngen
aus Eisenbahnen hat nach den Grundsätzen zu erfol-
gen, welche in der Nachtragsverordnung des Herrn
Ministers für Handel, Gewerbe und öffentliche Ar-
beiten vom 24. Februar 1877 zu der Ausführungs-
Berordnung vom 16. Juni pr. unter Nr. IV. (Amtss
blatt 1877 Seite 73) ausgestellt sind.

Hiernach wird es zunächst dem Ermessen der
betreffenden Ortspolizeibehörden zu überlassen sein,
sich in geeigneter Weise von der gehörigen Ausführung
der vorgeschriebenen Desinsectionen Ueberzeugung zu
verschaffen und zu dem Zwecke erforderlichen Falles
auch die Mitwirkung des beamieten Thierarztes (oder
dessen Stellvertreter-eh in Anspruch zu nehmen. Eine
Theilnahme des Letzteren an der der Ortspolizeibehörde
überwiesenen Mitcontrole der Desinsectionen wird
unter gewöhnlichen Verhältnissen in der Regel nicht
erforderlich fein. Dagegen kann bei-drohender
Seuchengefahr vorübergehend eine Verschärfung der
Controie durch häufigere Hinzuziehung eines beamteten
Thierarztes wünschenswerth werben. Jn solchen
Fällen ist ungesäumt an uns zu berichten und haben
die betreffenden Ortepvlizeiverwaltungen in ihrem
Berichte die Gründe anzugeben, welche eine Verschär-
fung der Controle und demzufolge eine häufigere
Zuziehung des beamteten Thierarztes zur Ausführung
der Controle nothwendig erscheinen lassen.

Sind die Umstände, welche eine verschärfte Ueber-
wachung der Eisenbahn-Desinfectivns-Anstalten noth-
wendig machen, so dringlicher Art, daß eine Ver-
zögerung verschärster ControlsMaßregeln dem Gemein-
wohl Gefahr bringen würde, so ist uns ebenfalls von
Umständen solcher Art sofort Anzeige zu erstatten,
damit wir in der Lage sind, einen Thierarzt mit der
regelmäßigen Mitwirkung bei den Desinsectionen
für die Dauer der Gefahr zu beauftragen, sofern dies
für angemessen erachtet werden sollte.

Die Kosten, welche durch Reisen von Beamten
behufs Wahrnehmung der Controle über die auf Grund ;
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des Gesetzes vom 25. Februar pr. und der dazus
erlassenen AusführungsiVerordnung vom 16. Juni :
1876, 24. Februar 1877, veranlaßten Maßregeln
entstehen, werden nach erfolgter Prüfung und Fest-
setzung auf die Staatskasse übernommen werden.

Die Herren Landräthe (Polizei-Präsident zu
Breslau) haben die Ortspolizeibehörden und die beam-
teten Thierärzte mit vorstehenden Bestimmungen auf
geeignetem Wege bekannt zu machen.

Königliche Regierung, Abtheilung des Jnnern.
Oels, den 11. Juni 1877.

Borstehende Verfügung bringe ich hierdurch zur  

Kenntniß der Mheiligten städtischen PolizeiverisalZ
tungen und Herren Amtsvorsteher des Kreises.

Nro. 210, Breslau, den 7. Juni 1877.
Durch Rescript vom 5. d. Mts. hat der Evan-

gelische Ober-Kirchenrath im Einverständniß mit dem
Herrn Minister der geistlichen Angelegenheiten ange-
ordnet, daß sämmtliche Shnodalkosten nach Maßgabe
der Steuertraft der einzelnen evangelischen Kirchen-
gemeinden zu vertheilen sein und zwar unter Berück-
sichtigung der Klassen- und klassisicirten Ein-
kommensteuer, so wie der Grund-f und e-
bäudesteuer. Wir sind zugleich angewiesen, für
die schleimige Ermittelung dieser Steuerbeträge
durch die Gemeinde-Kirchenräthe zu sorgen, da die
Kreisshnoden, denen zugleich die Aufbringung der
Kosten für die nächste Provinzialsynode obliegt, bereits
ausgeschrieben sind.

Die richtige Ermittelung der qu. Steuerbeträge
ist für die richtige Repartition der Shnodalkassenbei-
träge von besonderer Wichtigkeit, damit nicht später
bei etwa erfolgender Reclamation einzelner Gemeinden,
denen das Recht der Beschwerde an die Staatsbehörde
zusteht, der ganze Beriheilungsplan umgeftoßen werden
kann. Deshalb erscheint es geboten, daß sich die
Gemeinde-Kirchenräthe Behufs Ermittelung der von
den evangelischen Gemeinden zu entrichtenden Steuer-
beträge der vorbezeichneten Kategorien bei ländlichen
Parochien an die Guts- und Gemeindevorsteher, nö-
thigenfalls auch an die Königlichen Katasterbeamten,
bei städtifehen Parochien an die Magisträte wenden-
um durch Einsicht der Steuerrvllen die Gesammtfumme
der von den evangelischen Gemeindegliedern der ein-
zelnen Kirchengemeinden zu zählenden Klassen- und
klaffificirten Einkommensteuer, der Grund- und Ge-
bäudesteuer zu ermitteln.

Euer Hochwohlgeboren bitten wir ganz ergebenst,
die Herren Landräthe der Provinz und auch die Ma-
gisträte derjenigen Städte, welche nicht unter einem
Landrath stehen, anweisen zu wollen, daß dieselben
die vorbezeichneten, ihnen untergeordneten Behörden
dahin schleunigst instruiren, daß sie den Gemeinde-
Kirchenräthen die Steuerrollen zu dem vorbezeichneten
Zwecke vorlegen und ihnen zur schleunigen Ermittelung
der betreffenden Steuerquanta möglichst behülflich sind.

Königliches Consistorium der Provinz Schlesien.
gez. Wunderiich.
Bresl"au, den 9. Juni 1877.

Abschrift hiervon theile ich zur gefälligen Kennt-
nißnahme mit dem ergebensten Ersuchen mit, die Guts-
und Gemeindevorsiände, beziehentlich die mit der
Führung der Steuerrollen betrauten Organe,
sowie die Herren Katasterbeamten mit entsprechender
Justruction dahin zu versehen, daß den Gemeinde-
Kirchenräthen überall die Einsicht in die oben bezeich-
neten Steuerrollen ermöglicht wird, und daß die-
selben auch sonst den Gemeindestiirchenräthen bei der
Erfüllung der diesen gestellten Aufgabe möglichst be.
hülflich sind. Der Ober-Präsident

gez. von sJbuttlanier.



Oels, den 14. Juni 1877.
Wird hierdurch zur Kenntniß der Magisträte,

Guts- und Gemeindevorstände des Kreises gebracht-
mit dem Veranlassen, etwaigen Anträgen der Gemeinde-
kirchenräthe bereitwillig zu entsprechen.

Nr. 211, Oels, den 8. Juni 1877.
Dem Königlichen Kreisbaumeister Herrn S o u ch o n

hierselbst ist Seitens der Königl. Regierung in Breslau
ein fünfwöchentlicher Urlaub von Mitte dieses Monats
ab bewilligt worden. Derselbe wird während dieser
Zeit durch den königlichen Bauinspector Herrn Woas
in Brieg vertreten werden.

Nr. 212, Oels, den 11. Juni 1877.

Bestellt wurde Seitens des Herrn Oberpräsidenten
der Provinz der Gemeindevorfteher Herr Waschke
zu Groß-Weigelsdorf zum Standesbeamten des Stan-
desamtsbezirks Groß Weigelsdorf an Stelle des ver-
storbenen Standesbeamten Herrn GutspächterS t ei n er
daselbst.

Nr. 213, Breslau, den 30. Mai 1877.

Es wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß
gebracht, daß die am 15. und 18. Juni d. J. auf
dem Neuen Viehhofe zu Berlin abzuhaltenden Vieh-
märlte wegen des daselbst in den Tagen vom 19. bis
23. Juni cr. stattfindenden Wollmarktes aufgehoben
worden sind und daß an Stelle derselben am 16. Juni
d. J. ein Viehmarkt daselbst abgehalten werden wird.

Königliche Regierung. Abtheilung des Jnnern.

Nr. 214, Oels, den 11. Juni 1877.
Am 30. Mai cr. ist auf dem Gxercierplatze bei

Sadewitz eine den Stempel D. 8. 3. E. Nr. 78 tragenbe
Säbelllinge verloren gegangen.

Dieselbe ist im Falle des Auffindens der 3. Es-
cadron Schles. DragonersRegiments Nr. 8 zu Bern-
stadt zuzustellen.

Nr. 215. Oels, den 9. Juni 1877.
Vereidet wurde am 8. h. der Freistellenbesitzer

Traugott Garbisch aus Schleibitz als Schöffe für
die Gemeinde Schleibitz.

Nr. 216‚ —Qels, den 8. Juni 1877.
Jn meinem Bureau steht eine einläufige defecte

Flinte zum Verkauf.

Nr. 217. Oels, den 7. Juni 1877.

Die Magd Johanna Schubert hat ihren
Dienst bei dem Gemeindevorsteher Kleiner in Groß-
Zbllnig widerrechtlich verlassen.

Dieselbe ist zu ermitteln und in ihren Dienst zu
dem p. Kleiner zurückzuweifen.
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Nr. 218, Oels, den 13. Juni 1877.
Der Knecht Ernst Büwald, aus Woitsdors,

Kreis Wartenberg, gebürtig, hat sich am 10. b. Mts.
heimlich aus seinem Dienst aus dem Dominium Zessel,
hiesigen Kreises, entfernt.

Jm Falle der Ermittelung ist der p. Büwald
nach feinem Dienstorte zurückzuweisen.

Nro. 219, Oels, den 13. Juni 1877.

Gegenwärtig vacante, mit Militär-Anwärtern zu
besetzende Stellen. —

Breslau, Postamt l., Stadtpostbote, 630 Mark
Gehalt, 180 Mark Wohnungsgeldzuschuß.

Cosel, Postamt l., Postschassner, 810 Mark Gehalt,
108 Mark thnungsgeldzuschuß.

Gleiwitz, Postamtl., Landbriefträger, 450 Mark
Gehalt, 144 Mark Wohnungsgeldzuschuß.

Militsch, Postamt, Landbriesträger, 450 Mark
Gehalt, 72 Mark Wohnungsgeldzuschuß.

Myslowitz, Postamt l., Packetträger, 600 Mark
Gehalt, 108 Mark Wohnungsgeldzuschuß.

Rybnik, Kreis-Ausschuß des Rybnik’er Kreises,
Secretair, 1800 Mark Gehalt.

Der Königliche Landrath.
v. Rosenberg.

B. Bekanntmachuugen anderer Behörden.

Bekanntmachung.

Am Nachmittag des 5. Juni d. J. ist auf Spah-
litzer Feldflur, Kreis Qels, unweit der Kreuzung des
Dominialweges und der Buselwitzer Dominialstraße,
in einem Kornfelde die Leiche eines mehrere Wochen,
wahrscheinlich sogar mehrere Monate alten Kindes
männlichen Geschlechts aufgefunden worden.

Das Kind ist durch Schläge auf den Kopf getödtet
worden. Die Leiche war mit einem weißen Hemde
und einem rothen, hinten zugeschnürten Jäckchen be-
kleidet. Der Unterleib war mit einer breiten, roth-
karrirten Nabelbinde umwickelt. Die Leiche war in
ein rothgestreiftes Stück Leinwand gehüllt; um die
Brust und theilweise um den Kopf des Kindes war
ein graues, rothtarrirtes Tuch geschlagen. Neben
der Leiche lag ein in ein schwarzwollenes Tuch ge-
knüpftes Kinderbettchen. Die Leiche des Kindes ist
unbekannt.

Jch ersuche die Polizeibehörden, namentlich auch
die Herren Gemeindevorsteher, sorgfältige Nach-
forschungen anzustellen, ob in ihren Bezirken ein Kind
des gedachten Alters und Geschlechts vermißt wird
und mir hierüber, sowie über Namen und Aufenthalt
der Mutter des Kindes Mittheilung zu machen.

Oels, den 8. Juni 1877.

Der Staatsanwalt

Nebst einer Beilage





Beilage zu Nr. Les-Les Oelser Kreisblattes.
 

Evangelifche Lehrfreiheit und evangelisches
ekenntniß.

Auf einer Berliner Kreisshnode haben jüngst
Meinungstärnpfe über das kirchliche Glaubensbekennt-
niß stattgefunden, welche in den weitesten Kreisen
der evangelischen Bevölkerung nachklingen und von
bedeutender Wirkung für die Entwickelung des kirch-
lichen Bewußtseins werden dürften.

Die Wahl eines Geistlichen, der in seiner Probe-
predigt seinen Widerspruch gegen das kirchliche Be-
kenntniß in feinen wichtigsten Grundlagen unverholen
ausgesprochen hatte, und die Vorgänge, welche sich
in der Kirchengemeinde hieran geknüpft hatten, gaben
den ersten Anlaß zu dem scharfen Herrortreten der
kirchlichen Gegensätze
terungen erregtester Art wurden durch den Antrag
eines Berliner Gemeinde-Kirchenraths hervorgerufen:
»Die Synode wolle bei den vorgesetzten Kirchenbehör-
den den Antrag stellen, daß das apostolische Glaubens-
bekenntniß beim kirchlichen Gottesdienst und bei kirch-
lichen Handlungen nicht mehr verlesen werbe.“

Von dem Berichterstatter auf der Synode wurde
in ausführlicher Darlegung empfohlen, über den Antrag
zur Tagesordnung überzugehen, d. h. weitere Folgen
nicht daran zu knüpfen. Die Gründe wurden schließ-
lich in Kürze wie folgt zusammengefaßt:

I. Das Apostolische Glaubensbekenntniß ist nach
seinem Inhalt die einfache, aus den ersten Jahr-
hunderten der Kirche stammende, von dogmatischen
Zuthaten freigehaltene Zusammenfassung der Apo-
stolischen Verkündigung, und nach seiner histori-
schen Bedeutung ist es gerade durch den liturgischen
Gebrauch bei dem Gottesdienst und dem Sakra-
ment ein Heiligthum der Christenheit, ein werth-
volles Band zwischen den national und konfessio-
nell getrennten Theilen der Kirche, sowie zwischen
den wechselnden Zeitaltern und der Urkirche
geworben.
Das Apostolische Glaubensbekenntniß ist von der
evangelischen Kirche nicht nur als Zeugniß für
ihren Zusammenhang mit der allgemeinen und apds
stolischen Kirche in ihr Bekenntniß aufgenommen,
sondern auch von Anfang an mit dem Gemeinde-
leben in den wichtigsten Handlungen des Kultus
und des Unterrichts auf das Engste verflochten;
daher ist seine Beseitigung aus denselben unstatt-
haft, so lange nicht etwas Anderes und Besseres
dargeboten und von der Kirche angeeignet ist,
was die entstehende Lücke in Kultus und Unter-
richt ausfüllen könnte.
Ein allgemeines, in den verschiedenen Theilen
der Landeskirche hervorgetretenes Bedürfniß, das
altkirchliche Taufbekenntniß durch einen anderen,
sei es einfacheren, fei es bestimmteren Ausdruck
des christlichen Gemeinglaubens zu ersetzen, liegt
nicht vor, während die Beseitigung desselben in
weitesten Kreisen als eine Erschütterung der
christlichen Grundlagen der Kirche verstanden
würde und mit der religiösen Wahrheit auch den

_ Frieden der Landeskirsche ernstlich gefährden müßte.

H.
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Weitere grundsätzliche Erör- j
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lV. Abgesehen davon, daß die Kompetenz der Shno-
den sich aufsdas Bekenntniß nicht erstreckt, läßt
die in den ersten Anfängen befindliche Entwicke-
lung des kirchlichen Verfassungslebens, bevor die
für die landeskirchliche Gesetzgebung allein kom-
petente General-Shnode auch nur gebildet ist,
es selbst gegenüber innerlich berechtigteren Wün-
schen nicht für gerathen erscheinen, gegenwärtig
seitens der Gemeindeorgane und der Kreisshnos
den Anträge zu stellen, welche tief in das Ge-
sammtleben der Kirche eingreifende Veränderungen
bezwecken. —

Mit großer Wärme traten die Geistlichen von
ernst gläubiger Richtung auf der Synode für diese
Auffassung ein.

Die Mehrheit der Kreisshnode beschloß, den er-
wähnten Antrag zwar nicht in seiner ursprünglichen
Fassung anzunehmen, demselben jedoch insoweit Folge
zu geben, daß bei den höheren kirchenregimentlichen
Jnstanzen beantragt werde, daß eine anderweitige
Regelung der agendarischen Ordnungen, wobei nament-
lich auch die zeitgemäße Frage über den obligatori-
schen Gebrauch des apostolischen Glaubensbekenntnis-
ses ihre Erledigung finde, baldigst in Angriff genom-
men werde.

Es ist hier nicht der Ort, auf die Erörterungen
der Syndde näher einzugehen, — wohl aber erscheint
es angemessen, bei diesem Anlaß mit einigen Worten
an die Auffassungen und Erwartungen zu erinnern,
von welchen der Königliche Träger des Kirchenregis
ments und die Vertreter der Staatsregierung
in voller Uebereinstimmung mit der Landesvertretung
bei der Ausrichtung der neuen evangelischen Kirchen-
versassung im Hinblick auf die Bekenntnißfrage aus-
gingen.

Was unsern Kaiser und König betrifft, fo sprach
er sich bei der Verkündigung der Kirchengemeindes
und Synodalordnung durch den Allerhöchsten Erlaß
vom 10. September 1873" also ans:

»Jndem Jch durch diese Ordnung den in der
Kirche vorhandenen Kräften Gelegenheit gebe, am
Dienste des kirchlichen Lebens mehr als bisher sich
selbstthätig zu betheiligen, hoffe Jch zu Gott, daß
Er in Seiner Barmherzigkeit Seinen Segen zu den
neuen Einrichtungen geben werde. Die dadurch
herbeigeführten Aenderungen beschränken sich auf
die kirchliche Verfassung: der Bekenntnißstand und
die Union in den genannten Provinzen und den
dazu gehörenden Gemeinden werden daher, wie
Jch ausdrücklich erkläre, durch die neue Ordnung
in keiner Weise berührt."
An die im Januar 1874 versammelte Branden-

gtzirgische Provinzialsynode richtete der König diese
orte:

»Im Frieden für die Kirche zu arbeiten, wird
Ihnen ja nicht schwer werden, wenn Sie sich auf
bem Grunde des christlichen Glaubens, des Glaubens
an Gott und die Gottheit Christi halten. Denn



freilich, wenn wir daran nicht festhalten, dann sind
wir keine Christen mehr.

Es sind besonders in der Hauptstadt Bestrebun-
gen und mehr als Bestrebungen hervorgetreten,
die auf Leugnung der Gottheit Christi hinauslaufen.
Wohin das führt, das haben wir erlebt, wenn
man Gott den Herrn und damit auch den Sohn

· Gottes durch Decret abgeschafft und nachher wieder
einsetzt. Darum thut es noth, daß das kirchliche
Leben im bestehenden Glauben gepflegt werde im
Lande, wie dies auch meine Vorfahren jederzeit
gethan haben.“

Wiederum an den Vorstand der Generalspnode
im November 1875:

,,Vor Allem kommt es ja darauf an, daß die
Kirche auf dem rechten Grunde stehen bleibt, wie
Jch das auch bei einer anderen Gelegenheit aus-
gesprochen habe, auf dem Grunde des Glau-
bens. Jch stehe auf dem Grunde des Glaubens,
auf welchem ich getauft und ronfirmirt worden
bin, und nichts kann mich bewegen, davon ab-
zuweichen. Sie, die Sie hier vor Mir stehen,
sind ja darin ohne Zweifel mit mir einig; fest zu
stehen auf dem rechten Grunde ist in der gegen-
wärtigen Zeit um fo nöthiger, als Parteiungen
[heißer auch selbst in die Kirche sich eingeschlichen
a en.«
Und bei der schließlichen Einführung der Gene-

ral-Sy11odalordnung durch den Allerhöchsten Erlaß
vom 20. Januar 1876:

»Ich vertraue auf die Barmherzigkeit Gottes,
an dessen Segen Alles gelegen ist, daß auch diese
neue Ordnung dienen wird zur Hebung des kirch-
lichen Lebens, zur Herstellung des kirchlichen Frie-
dens und zur Anregung eines kräftigen und er-
sprießlichen Zusammenwirkens aller Betheiligten
für die Wahrung des evangelischen Glaubens und
guter Sitte-«

Dies die Zeugnisse und Wünsche des König-
lichen Schirmherrn der evangelischen Kirche.

Der Kultusminister Dr. Falk hat seinerseits bei
der Berathung der General-Synodalordnung im Ab-
geordnetenhause Gelegenheit genommen, sich über die
Nothwendigkeit eines bestimmten, klaren Glaubens-
bekenntnisses für die Kirche auszusprechen. Er that
es besonders im Gegensatze zu den Aeußerungen des
Abg. Dr. Virchow, welcher lebhaft dagegen kämpfte,
daß der General-Sr)node auch »die Regelung der
kirchlichen Lehrfreiheit-« zustehen solle. »Will denn
der Herr Kultusminister«, rief er, ,,uns einreden,
daß mit der Reformation, dieser großen deutschen
That, man wieder zu einem bestimmten Bekenntnißs
stand kommen wollte?” Man dürfe nicht eine Stelle
schaffen, die endgültig darüber entscheide, was in der
Kirche Ordnung sei und woran Jedermann gebunden
sein soll. Eine wirkliche Freiheit der Kirche sei nicht
anders herzustellen, als indem man sie freihervorwachsen
lasse aus den Gemeinden. Dann könne man aber
nicht daneben auch noch die Einheit der Landeskirche
haben wollen. Er wagte die Behauptung auszu-
sprechen, daß auch »die moderne Moral der Kirche
bereits entwachsen fei”, man dürfe nicht mehr die

 

  

Moral aus dem confefsionellen Boden erbauen, mit
dieser Moral könne der moderne Staat und die mo-
derne Menschheit nicht mehr existiren.

Gegen diese Rede wandte sich der Kultusminister,
um die Auffassung der Regierung über ihre Pflicht
gegen die evangelische Kirche darzulegen; er hielt es
ausdrücklich für geboten, namentlich den grundsätz«
lichen Standpunkt des Abgeordneten Virchow zu be-
kämpfen, denselben Standpunkt, der auch in der Pe-

' iition eines Berliner Bezirksvereins an das Abge-
ordnetenhaus zum Ausdruck gelangt war. Der
Minister erklärte, daß man von diesem Standpunkte
nur dahin gelangen würde, daß die vereinzelten Ge-
meinden an ihrem religiösen Bewußtsein Schaden er-
leiden, daß ihr religiöses Bewußtsein sich verflüchtige.
—- ,,Es ist meine volle Ueberzeugung«, sagte er,
»wenn wir dem deutschen Volke sein religiöses Be-
wußtsein in wirklich freier, fester Weise erhalten wollen,
dann müssen wir bie einzelnen Gemeinden zusammen-
fassen zu einem Organismus; dann muß es eben bei der
Kirche bleiben. Jch bin überzeugt, daß die große
Mehrheit, ja das preußische evangelische Volk fast in
feiner Gesammtheit diese selbe Auffassung han« »Die
entgegengesetzten Stimmen kommen fast allein aus
der Stadt Berlin. ... — Denken Sie aber an die
Art und Weise, wie kirchliche Bestrebungen in weiten
Kreisen Berlins behandelt werben.”

Der Minister führte weiter aus, daß der Be-
stimmung der Synodal-Orduung über »Regelung der
kirchlichen Lehrfreiheit und die ordinaiorische Ver-
pflichtung der Geistlichen-« nicht im Entferntesten die
Absicht zu Grunde liege, ein neues Bekenntniß zu
formuliren, sondern diese Bestimmungen gingen blos
dahin, daß ein Organ für Erledigung derartiger
Streitigkeiten, wie sie ja vorkommen, vorhanden sein
solle, als das gegenwärtige.

»Schranken der Lehrfreiheit neben der Lehrfrei-
heit selbst giebt es auch in diesem Augenblick, und
ich bin der Meinung, daß, wenn man überhaupt
noch eine Kirche will, es solche immer geben muß.
Denn für eine Kirche, da sie eine Gemeinschaft der
Glaubenden ist, muß auch ein Ausdruck da sein für
den gemeinsamen Glauben, mag er so weit gefaßt
sein, wie er wolle, aber da sein muß er, —- und
kiber diese Grenze hinaus soll ein Geistlicher nicht
ehren.«

Auch von den Vertretern der großen Mehrheit
im Abgeordnetenhause wurde dieser Standpunkt ent-
schieden anerkannt.

Der Abgeordnete Miquel sagte: »Die Regelung
der kirchlichen Lehrfreiheit, das heißt die Bestimmung
der Grenze, wie weit die Diener der Kirche Namens
ihrer lehren sollen, muß jede Kirchengemeinschaft
haben oder sie hört auf, eine Kirchengemeinschaft zu
sein. Die Regelung der kirchlichen Lehrfreiheit be-
zielt nicht das individuelle Gewissen der einzelnen
Gemeindemitglieder, sondern die gesammte Haltung
und die Summe der Lehren, innerhalb deren sich der
Lehrer der Kirche zu bewegen hat« —- —

Der Abgeordnete Richter (Sangerhausen), in
politischer und kirchlicher Beziehung zur liberalen
Partei gehörend, erklärte: ,,Nur darin, daß die evan-
gelische Kirche einen gemeinsamen Boden besitzt, lag
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bie Möglichkeit, daß überhaupt eine solche Kirche ins z
Leben treten konnte, und dieser gemeinsame Boden
hat schon in dem Zusatze »evangelisch« eine Bezeich-
nung gesunden. Denn das ist der gemeinsame Boden,
daß die Mitglieder unserer Kirche auf dem Evan·
gelium, dem historisch gegebenen, sich einig wissen,
daß alle miteinander diese Grundlage anerkennen als
das gemeinsame Band, und daß sie eine Freiheit der
Forschung und der Gewissen, aber auf dieser Grund-
lage besitzen und fordern. Eine Freiheit der Einzel-
nen ohne Rücksicht, ob sie auf dieser Grundlage stehen,
eine solche ist in unserer evangelischen Kirche niemals
anerkannt worden« Es könne nicht jeder
einzelne Geistliche eine Religion erfinden und seine
Erfindung als Gotteswort vortragen wollen. Die
Aeußerung des Abgeordneten Virchow über die christ-
liche und die moderne Moral wurde von mehreren
Seiten entschieden zurückgewiesenz ein Abgeordneter
sagte in dieser Beziehung: »Wir kennen sie auch die
edle Gestalt der Humanität, geschmückt mit den Blu-
men, die sie achtlos vom Stamme des Christenthums
genommen hat, — aber, wenn Sie diese Blumen
pflanzen wollen in den jugendlichen Schichten des
Volkes ohne Wurzel und losgerissen von ihrem heimi-
schen Boden, dann sehen Sie zu, was aus solchem
pädagogikchen Experiment wird! Dann mögen Sie
abwarten, ob an Stelle der Humanität nicht die
Bestialität ihr unholdes Haupt aus den religionslosen
Massen erhebt!”

Die große Mehrheit in beiden Häusern stimmte
der neuen evangelischen Kirchenordnung zu, deren
erste Bestimmung dahin lautet: daß der Bekennt-
nißstand und die Union unberührt bleiben solle,
welche ferner .seststellt, daß fortan die General-
synode mit dem Kirchenregiment des Königs der
Erhaltung und dem Wachsthum der Landeskirche
auf dem Grunde des evangelischen Bekenntnisses zu
dienen und die Einheit der Landeskirche gegen auflö-
sende Bestrebungen zu wahren hat, «- unb welche
deshalb die Regelung der kirchlichen Lehrfreiheit, die
ordinatorische Verpflichtung der Geistlichen und die
agendinischen Vorschriften der landeskirchlichen Gesetz-
gebung unter Mitwirkung der Shnode zuweist.

So bedauerlich und bedrohlich daher die Anzeichen
sein mögen, welche innerhalb einzelner engerer Kirchen-
gemeinschasten zunächst hervortreten, so muß doch das
Vertrauen aller derer, welche den Glauben an die
innere Wahrheit und Macht des evangelischen Bewußt-

seins bewahren, eben darauf gerichtet bleiben, daß
die Kirche in ihrer nunmehr organisirten Gesammt-
vertretung die Kraft finden werde, jene auflösenden
Bestrebungen zu überwinden, und daß die neue Ord-
nung, grade weil in derselben dem kirchlichen Be-
wußtsein Raum zur freien Bethätigung gewährt ist,
nach manchen schweren Kämpfen doch nach des Königs
Hossnung dienen werde zur Hebung des kirchlichen
Lebens, zur Herstellung des kirchlichen Friedens und
zur Anregung eines kräftigen und ersprießlichen Zu-
sammenwirkens aller Betheiligten für die Wahrung
des evangelischen Glaubens.

 
 

 

Unser Kaiser ist von der Feier des sechzig-
jährigen Jubitäums seiner Ernennung zum Chef des
Königs-Grenadier-Regiments in Liegnitz, welche in
freudigster und erhebendster Weise verlies, am vorigen
Mittwoch (6.) Abends nach Berlin zurückgekehrt.
Eine schon ver der Reise nach Liegnitz eingetretene
Heiserkett hatte sich inzwischen vermehrt und nöthigte
Se. Majestät, einige Tage das Zimmer zu hüten.
Der Kaiser mußte deshalb aus die Theilnahme an
dem Stiftungsfest des Lehr-Jnfanterie-Bataillons in
Potsdam, sowie an den KavalleriesUebungen der letz-
ten Tage verzichten, nahm jedoch die Vorträge in ge-
wohnter Weise entgegen. Das Unwohlsein ist zur
Zeit bereits gehoben, und die Abreise Sr. Majestät
nach Ems bleibt den früheren Bestimmungen gemäß
aus Donnerstag (14.) Abend angesetzt. Der Aufent-
halt in Ems wird sich etwa bis zum Ablauf der ersten
Woche des Juli erstrecken, dann vermuthlich wieder
ein Besuch auf der Insel Mainau und Mitte Juli
die Reise nach Gastein folgen, von wo der Kaiser
etwa zum 10. August nach Berlin zurückzukehren
gedenkt.

Jhre Majestät die Kaiserin-Königin
hat sich nach Beendigung ihrer Frühjahrkur von Ba-
den—Baden zunächst zum Besuch der Königin von
Schweden nach Heidelberg und von da nach Koblenz
begeben, um dort während des Aufenthalts des Kai-
sers in Ems zu verweilen.

Vom rufsifch - türkifrhen = Kriegsschaa-
plage sind Nachrichten von größerer Bedeutung
während der letzten Woche nicht eingegangen. An
der Donau werden jetzt, nachdem ein bedeutendes
Sinken des Wassers eingetreten ist, Versuche der
Russen, den Uebergang zu erzwingen, in naher Zeit
erwartet; inzwischen haben die Türken die Zeit be-
nutzt, alle zum Uebergang geeignete Stellen mit mög-
lichst starken Bertheidigungswerken zu versehen, auch
ist es ihnen gelungen, ihre bisher im Kanal von
Matschin festgehaltenen drei Monitors nach Entfernung
der sie hindernden Torpedos zu befreien und wieder
für die Vertheidigung der Donau nutzbar zu machen.
Jn Asten scheinen die Russen stetig und sicher vorzu-
gehen. Die Einschließung von Kars ist beendigt, und
die Haupt-Armee rückt von zwei Seiten immer näher
an die Haupt-Festung Erzerum heran, mit deren Ge-
schick der Feldng in Armenien zur Entscheidung ge-
langen dürfte.

Inzwischen ist die friedliche Lage unter den eure,
päischen Mächten noch bestärkt worden durch die beru-
higenden Versicherungen, welche Rußland neuerdings
der englischen Regierung gegeben hat und durch welche
die Besorgnisse wegen Beeinträchtigung englischer Inter-
essen Seitens Rußlands noch entschiedener als bisher
beseitigt worden sind. Die russische Regierung hat
von den betreffenden Erklärungen auch den übrigen
Mächten Mittheilung gemacht.



Krrchlirhe Nachrichten.
Am 3. Sonntage nach Trinitatis.
Jn der Schloß- und Pfarrtircher

Frühpredigt 6 Uhr: Herr Diakonus Krebs.
Amtspredigt 9 Uhr: Herr Propst Thielmann.
Nachm.-Pr. 11/2 Uhr: Herr Supcrint. Ueber-

schar.
Früh 1/„9 Uhr Beichte: Herr Diakonus Kriebä

Wochenpredigt:
Donnerstag, den 21. Juni, Vorm. 81/2 Uhr:
Herr Superintendent Ueberschär.

Amtswoche: Herr Diakonus Krebs.

Sonntag, den l7. Juni 1877,
dejmitmgs’ä Ahn »

cAuszerordentlnye grimmig
des all emeineu landwirthfchaftlichen Vereins
im Gathofe zum ,,g«o»ldenen Adler« in Oels.

Tages-Ordnung
Excursion nach Prof-Lan am 7. Juli kr.

Referat der Commission
und specielle Berathung des Programms.

Alle Mitglieder, welche sich für diese
Excursion interessiren, werden noch be-
sonders ersucht, an dieser Sitzung theil-
zunehmen. . ,

Der Vorstand.
L. Arndt. E. Gautier.

Vothwendiger VerkauH

 

Barusthe soll im Wege der nothwendigen
Subhastation .

am 10. Juli 1877,
Nachmittags 3 nur,

vor dem unterzeichneten Subhastations-
Richter in dem Gerichts-Kretscham zu
Baruthe verkauft werden. ·

Zu dem Grundstücke gehören 4Hektar
s64 Ar 70 Quadratmeter der Grund-
steuer unterliegende Ländereien und ist
dasselbe bei der Grundsteuer nach einem
Reinertrage von 1547/100 Thalern, bei
Zder Gebäudesteuer nach einem Nutzungs-
zwerthe Von 36 Mark veranlagt.
ä Der Ausng aus der Steuerrolle, die
sneueste beglaubigte Abschrift des Grund-
Hbuchblattes, die besonders gestellten Kaufs-
Ebedingungem etwaige Abschätzungen
Fund andere das« Grundstück betref-
sfende Nachweisungen können in unserem

  

Bekanntmarhung.
Jn der nothwendigen Subhastation

_ Das der Hverehelichten Stellen-sund resp. Resubhastation des vormals
besitzer Fabig, Johanna, gebore-»dem Gottfried Schoch gehörigen Grund-
nen.NuisciI, gehörige Grundstück Nr. 7stücks Nr. 44 Kr as chen, Kreis Oels,

ist bei der sVertheilung der Kaufgelder
die Abtheilung III. Nr. 3 für den Brauer
Christian Kroh haftende Darlehnsfor-
derung von 15 Thlr. zur Hebung ge-
langt, ohne daß sich Jemand mit An-
sprüchen auf dieselbe gemeldet.
geht daher an Diejenigen, welche an
die dieserhalb gebildete Speeialmasfe An-
sprüche geltend machen wollen, die Auf-
forderung, dieselben spätestens in dem

Es er-

am 5. Juli 1877,
Vormittags U Uhr,

sim Terminszimmer Nr. I. anstehenden
sTermine bei Vermeidung der Präelu-
sion anzumelden.

Bernstadt, den 9. Mai 1877.

Königl. Krcis-Gerichts-Commission.
gez. Paur.

Verwegnen-das
Das zum Nachlaß des Stellenbesitzers

Yekaitittncachungo ieingesehen werden«

Die Gerichtsferien finden in der Zeit Alle Diejenigen, welche Eigenthum
Vom 2L JUli bis 1- September e- statti oder anderweite, zur Wirksamkeit gegen
Während der Ferien ruht der Betrieb Dritte der Eintragung in das Grund-
aller nicht schleimigen Sachen s9-buch bedürfende, aber nicht eingetragene
wohl in Bezug auf die Abfassung derRealrechte geltend zu machen haben, wer-
Erkemltnisfe- als Auch auf die Dekleturden hiermit aufgefordert, dieselben zur
und die Abhaltung der Termine- Vermeidung der Präklusion spätestens

Die Paktheken unb die Herren Rechts- im Versteigerungstermine anzumelden.
Anwalte haben sich daher während der Das Urtheil über Ertheilung des
Ferien in dCTrgleichen Sackljeili aller An-Zuschlages wird
träge und esuche zu ent a ten. am 12 o l- 187P. » . du t 1,

Schleumge Sachen mussen als solche Vormittags n um,

ureau H1. während der AmtsstundenT
raugott (luitt gehörige Grundstück

Nr. 83 Ober-Schmollen mit einem
Flächeninhalt von 2 Hektar 71 Ar
45 Quadratmeter und einem Reinertrage
von 34,65 Mark soll
am 13. Juii cr» Vormittags 10 Uhr,
im Terminszimmer Nro. 5 freiwillig
subhastirt werden. Die zu erlegende
Caution beträgt 300 Mark. Die Kaufs-
bedingungen sind während der Amts-
stunden im Bureau IV. einzusehen.

Oels, den 31. Mai „1877.

Königliches Kreis-Gericht
II. Abtheilung. begründet, und als Ferien-Sachen be-» » «

zeichnet werden. Gehen andere Gesuche M unferem (ßericbtägebäube, TekMMs-
ein, so steht deren Erledigung vor Ab-
lauf der Fersen nicht zu erwarten.
Oels, den 8. Juni 1877.

Königl. Kreis-Gericht

Bin an Stelle des Herrn Ober-
rofzarzt G iin II) e r getreten n. wohne
Gartenstraße, im Hilfcher’schen Hause.

Oels, den 4. Juni 1877.
Hennek, Qberroszarzt

im 2. Schlei. Mag-Regt Nr. 8.

Jedes Quantum srtschersiamilleu-,
Schafgarben-, Kornblumen-,
Mohn-, Finder-, Linden-
bliithen , Huflattigbliitter,
Wermuth , Tauscndguldeu-
traut, Btlsenkraut 2e. kauft

 
Bernstadt, den 13. Mai 1877.

nigl. Kreis-Gerichts-Kommission.
Der Subhastations-Richter.

Paur.

60 Morgen Rothklee
Sonntag, den 17. d. M.,

Nachmittags 2 Uhr,
wird der erste Schnitt von 60 Morgen
gut bestandenem Rothklee parzellenweiseE
meistbietend gegen gleich baare Bezah-
lung vom Dom. Neudorf b.-J. ver-
pachtet. Nähere Bedingungen werden«
an dem Termine bekannt gemacht.
Dom. Reudorf b.sJ., 14. Juni 1877.

fes
   

 

zimmer Nro. l., von dem unterzeichnetens
Subhastations-Richter verkündet werdens

Vorznglnhen Himbeerfaft,
ä Centner 60 Mark,

sowie in Flaschen ä 2 Mark, auch in
kleineren Quantitäten, hat abzugeben
« Die privilegirte Apotheke in Oele.

F. Oswald.

Ein Knabe findet als Lehrling un-
ter günstigen Bedingungen ein Unter-
ommen bei

Meineram Breslauer Thore« ge-
legene 3:4? Schmiede A nebst
Wohnung ist von Johanni ab, die
Stellmacherei nebstWohnung von
Michaelis ab zu verpachten.

Bernstadt. Isidor Vertun.

 

 
Die landsch. Seqneftrations-Ver-die privilegirte Apotheke in am.

walmng.F. Oswald.  
R. Steegemann, Tischlermeifter. Das.

Prozeß-Vollmachten
empfiehlt A. Ludwig’s Buchdruckerei.


